
Bekanntmachung

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung

Öffentliche Auslegung
des Bebauungsplanentwurfs gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Bebauungsplan Nr. 15-I:
"Nördlich der Hubertusallee, Stadtteil Borgsdorf"

(Bebauungsplan der Innenentwicklung)

Der Entwurf des Bebauungsplans liegt in der Zeit

vom   14.04.2008   bis einschließlich   16.05.2008

während folgender Zeiten:

Montag von 7:30 – 12:00 Uhr und 13:00 - 15:30 Uhr
Dienstag von 7:30 – 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch von 7:30 – 12:00 Uhr und 13:00 - 15:30 Uhr
Donnerstag von 7:30 – 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag von 7:30 – 12:00 Uhr

oder nach persönlicher Absprache auch außerhalb dieser Zeiten zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus.

Ort:
Stadtverwaltung Hohen Neuendorf, Oranienburger Str. 02, 16540 Hohen Neuendorf
Fachbereich Bau- und Grünflächendienste/Dachgeschoss Nordflügel, Vorraum Zi. 322.

Ziel der Planung:
Entwicklung allgemeiner Wohngebiete entsprechend der Darstellung im rechtskräftigen Flä-
chennutzungsplan der Stadt.

Sie haben die Möglichkeit, sich an der Planung zu beteiligen. Während der Auslegung können
Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sind in die abschließende Abwägung der öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander und untereinander einzubeziehen. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Der Bebauungsplan wird in Anwendung des § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Anlage:
Lageplan mit Darstellung des Plangebietes

Hohen Neuendorf, den 07.03.2008

gez.

Klaus-Dieter Hartung
Bürgermeister




